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1 Aufgabenstellung & Auftragsdurchfüh-
rung 

1.1 Ausgangssituation und Zielsetzung der Untersuchung 

In der Stadt Billerbeck liegen Planungen zur Erweiterung eines Lebens-
mittel-Discountmarktes vor. Hierbei handelt es sich um eine geplante 
Erweiterung eines Discountmarktes des Betreibers ALDI  um etwa 110 
qm auf dann 799 qm Verkaufsfläche. 

Der Betrieb überschreitet somit nicht die Grenze der Großflächigkeit. 
Gleichwohl soll untersucht werden, inwieweit durch die Realisierung des 
Vorhabens mögliche schädliche Auswirkungen auftreten können. 

Für das Planvorhaben ist von daher zu prüfen, ob und inwiefern mit der 
Vorhabenrealisierung ggf. landesplanerisch und städtebaulich negative 
Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO eintreten können. 

Zu untersuchen sind demnach die Auswirkungen auf die verbraucherna-
he Versorgung sowie die Entwicklung Zentraler Versorgungsbereiche im 
Einzugsbereich. 

Die Verträglichkeitsanalyse wird die folgenden, wesentlichen Fragestel-
lungen und Aspekte untersuchen: 

 Welche absatzwirtschaftlichen Umsatzumlenkungen werden durch 
das Vorhaben in den Zentralen Versorgungsbereichen ausgelöst? 

 Wie ist die Sensibilität der städtebaulichen Ausgangssituation in den 
oben genannten schützenswerten Bereichen zu bewerten?  

 Wie sind die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen landesplanerisch 
und städtebaulich einzuordnen hinsichtlich möglicher Veränderun-
gen: 

- der örtlichen Zentrenstruktur? 

- Zentraler Versorgungsbereiche bzw. integrierter Nahversor-
gungsstandorte? 

- zentrenprägender Magnetbetriebe? 

 Ist die Gesamtplanung nach den Kriterien der Stadt- und Landespla-
nung bzw. anhand der Rechtsprechung als un- / verträglich einzustu-
fen? 

Mit der obigen Aufgabenstellung wurde die BBE Münster im August 2010 
durch die Stadt Billerbeck beauftragt. 

Planvorhaben 

Untersuchung nach    

§ 11 Abs. 3 BauNVO

Untersuchungsrelevante 

Fragestellungen
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Als Projektleiter sind Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Schrader sowie Dipl.-Ing. 
Raumplanung Christian Paasche von der BBE Handelsberatung Münster 
für die Durchführung verantwortlich. 

1.2 Methodik 

Die vorliegende Stellungnahme basiert sowohl auf vorhandenen Daten 
und Untersuchungen als auch auf eigenen Erhebungen und Berechnun-
gen (Primärerhebungen). 

Für die Untersuchung wurde zunächst auf vorliegende Sekundärquellen 
und Erhebungen zurückgegriffen. Es sind dies insbesondere die nach-
folgenden Unterlagen: 

 Einzelhandelskonzept für die Stadt Billerbeck, BBE Handelsberatung 
Münster, 2010 

 Marktforschungsergebnisse:  

- BBE RETAIL EXPERTS, Köln 

- EHI Retail Institute, Köln 

- Institut für Handelsforschung, IfH, Köln 

Neben den obigen Sekundärdaten wurden originäre Erhebungen und 
Berechnungen vorgenommen. Der Analyse liegen detaillierte Informatio-
nen zu Verkaufsflächen und Betreibern im Einzugsgebiet zu Grunde. Die 
Stellungnahme basiert auf einer Begehung aller projektrelevanten Be-
triebsstätten innerhalb des Einzugsgebiets durch Projektmitarbeiter der 
BBE Handelsberatung. 

Die Betriebsstätten wurden hinsichtlich ihres Marktauftrittes (einschließ-
lich des Sortimentsangebotes), ihrer Standortgüte sowie der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit bewertet. 

In der Angebotserhebung wurde eine sortimentsgenaue Verkaufsflä-
chenerhebung des jeweiligen Angebotes vorgenommen. 

1.2.1 Gravitationsmodell nach Huff 

Zur Prognose der von Einzelhandelsvorhaben ausgehenden absatzwirt-
schaftlichen und städtebaulichen Wirkungen hat sich in der Einzelhan-
delsbegutachtung der Gravitationsansatz bewährt. 

Das in Gutachten am häufigsten verwendete Verfahren ist das Modell 
von D.L.HUFF, das auch im vorliegenden Fall Anwendung findet. 

Sekundärdaten 

Primärerhebungen 

Gravitationsmodell 
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Das Modell wird auf Grundlage der heutigen Einzelhandels- und Um-
satzstrukturen im Untersuchungsraum kalibriert, um eine Prognose der 
Umsatzverlagerungen bei einer Realisierung des Vorhabens darstellen 
zu können. 

Unter Anwendung dieses differenzierten Gravitationsmodells wird die 
durch das Einzelhandelsvorhaben induzierte Umsatzumverteilung ermit-
telt. Im Ergebnis dieser absatzwirtschaftlichen Untersuchung kann dann 
eine Beurteilung und Folgenabschätzung der potenziellen städtebauli-
chen Auswirkungen des Vorhabens erfolgen. 

Die im modifizierten Gravitationsmodell berücksichtigten Parameter kön-
nen der nachfolgenden Abbildung entnommen werden. 

Abb. 1: Parameter der Modellberechnung 

Einwohner Kaufkraft

Zeitdistanz
Widerstands-

faktor

Attraktivität 
der Standorte

Attraktivitäts-
Exponent

ZIEL: 
Modellhafte 

Berechnung der 
Umsatzumlenkungen

 
Quelle: eigene Darstellung 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Ergebnisse der Modellberech-
nung nur eine erste Einschätzung möglicher Auswirkungen erlauben. 
Darüber hinaus ist eine städtebauliche Bewertung der Auswirkungen 
unabdingbar. 

1.2.2 Städtebauliche Prüfkriterien 

Zur Einordnung möglicher Auswirkungen ist von der tatsächlichen städ-
tebaulichen Situation auszugehen, die neben dem Planvorhaben u.a. 

Absatzwirtschaftliche 

Umverteilung

Modellparameter 

Basis der städtebauli-

chen Bewertung

Einordnung der   

tatsächlichen Situation
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auch durch alle weiteren Einzelhandelsbetriebe im Einzugsgebiet ge-
prägt wird.1 

In diesem Sinne sind innerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche im 
Einzugsgebiet der Betriebsstätte insbesondere folgende Anhaltspunkte  
städtebaulicher Unverträglichkeiten qualitativ zu überprüfen: 

 Störung der städtebaulichen Versorgungsfunktion: Es ist zu untersu-
chen, inwieweit der Betrieb das Niveau und die Vielfalt der Einzel-
handelsgeschäfte in den Haupteinkaufslagen absinken lässt, weil es 
dort zu Leerständen von Geschäften kommt mit der Folge einer sub-
stanziellen Funktionsstörung der Zentralen Versorgungsbereiche.  

 Sensibilität der städtebaulichen Ausgangssituation: Es ist weiterhin 
zu prüfen, inwieweit die betroffenen Zentralen Versorgungsbereiche 
in besonderem Maße empfindlich gegenüber Umsatzabflüssen rea-
gieren werden. 

 Betroffenheit von Magnetbetrieben: Der unbeeinträchtigte Fortbe-
stand von Magnetbetrieben hat maßgebliche Bedeutung für die wei-
tere Funktionsfähigkeit der Haupteinkaufslage. Deren Beeinträchti-
gung zieht in besonderem Maße die o.g. Störung der städtebaulichen 
Ausgangssituation nach sich. 

Zusammengefasst ist somit zu prüfen, inwieweit durch den Betrieb 
Schädigungen eintreten werden. 

                                                  
1 BVerwG (11.10.2007), Az: 4 C 7.07 

Prüfkriterien 

Schädigungen? 
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Abb. 2: Vorgehensweise 
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Quelle: eigene Darstellung 

1.2.3 Prüfung des Gesamtvorhabens 

Zur Prüfung möglicher Auswirkungen des bestehenden Betriebes ALDI 
ist zunächst der Betrieb in seiner derzeitig ausgeübten Nutzung zu be-
trachten. 

Zur Einordnung möglicher Auswirkungen ist – wie bereits angeführt – 
von der tatsächlichen städtebaulichen Situation auszugehen, die sowohl 
durch den bestehenden Betrieb als auch durch alle weiteren Einzelhan-
delsbetriebe im Einzugsgebiet geprägt wird. 

Zusammengefasst ist somit zu prüfen, inwieweit durch den bestehenden 
Betrieb bereits „Vorschädigungen“ eingetreten sind. 

1.2.4 Zur Verträglichkeit von Vorhaben 

Eine erste Orientierung zur Bewertung der Auswirkungen von großflä-
chigen Einzelhandelsvorhaben liefert der sogenannte Schwellenwert von 
10 %. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass die von Einzelhandelsgroßvorha-
ben erzeugte Umsatzumlenkung in den zentralen Strukturen der Ansied-
lungskommunen bzw. der benachbarten Städte und Gemeinden von 
nicht mehr als 10 % keine negativen städtebaulichen Auswirkungen nach 
sich zieht.  

Einordnung der    

tatsächlichen Situation

Prüfkriterien 

Vorschädigungen?

Auswirkungen ab   

10% Schwellenwert



Aufgabenstellung und Auftragsdurchführung

 

6

 

Demnach seien lediglich absatzwirtschaftliche Auswirkungen festzustel-
len, nicht jedoch städtebauliche Auswirkungen.  

„Erhebliche städtebauliche Folgen“ werden erst für wahrscheinlich erach-
tet, wenn mit Realisierung eines großflächigen Ansiedlungsvorhabens 
Umsatzumverteilungen von 10 % bis 20 % ausgelöst werden. 

Dabei ist vor allem die Herleitung, aber auch der Schwellenwert als sol-
cher, als alleiniger Maßstab zur Bewertung städtebaulicher und raum-
ordnerischer Auswirkungen als kritisch zu betrachten:  

Der Schwellenwert wurde aus den Ergebnissen einer Langzeit-Studie2  
abgeleitet, welche im Rahmen einer Vorher-Nachher-Untersuchung die 
Auswirkungen von 8 Ansiedlungsvorhaben vom Supermarkt mit 900 qm-
Verkaufsfläche bis hin zum Einkaufszentrum mit 21.000 qm-
Verkaufsfläche in Klein- bzw. Unter- sowie Mittelzentren des Landes 
Baden-Württemberg näher untersucht hat.  

Angemerkt wurde seitens der Wissenschaftler, dass die Auswirkungen 
im Einzelfall noch zu überprüfen und nicht ohne weiteres bei anderen 
Fallkonstellationen anzuwenden seien. 

In der Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise Um-
verteilungseffekte von bereits 7 % bis 11 % als abwägungsrelevant zu 
bezeichnen, ab denen negative städtebauliche Auswirkungen auf Zentra-
le Versorgungsbereiche erwartet werden können.3 Andere Urteile bezif-
fern entsprechende Auswirkungen auf Werte oberhalb von 20 %.4  

Aus den Ausführungen wird deutlich, dass die absatzwirtschaftlichen 
Umverteilungseffekte als alleiniger Maßstab zur Beurteilung städtebauli-
cher und raumordnerischer Auswirkungen nicht genügen können. Viel-
mehr ist neben dem Maßstab der Umverteilungswirkungen die Erfassung 
und Bewertung des Zustands des jeweiligen betroffenen Einkaufsberei-
ches im Einzelfall erforderlich. Die Verträglichkeit großflächiger Planvor-
haben ist somit auch immer aus den individuellen lokalen Gegebenhei-
ten betroffener Versorgungsbereiche abzuleiten.5  

Insbesondere die Bedeutung absatzwirtschaftlich betroffener Magnetbe-
triebe für den jeweiligen Zentralen Versorgungsbereich ist ausschlagge-
bend dafür, ob aus absatzwirtschaftlichen auch negative städtebauliche 
Auswirkungen werden und somit eine Funktionsstörung der zentralen 
Versorgungsstrukturen vorliegt. 

                                                  
2 GMA, Auswirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe, Kurzfassung der GMA-

Langzeitstudie im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskam-
mern in Baden-Württemberg mit Förderung des Wirtschaftsministeriums Baden-
Württemberg, 1997 

3 OVG Münster (07.12.2000), Az: 7A D 60/99.NE 
4 VGH München (07.06.2000), Az: 26 N 99.2961 
5 BVerwG (11.10.2007), Az: 4 C 7.07 

Herleitung 

Rechtsprechung 

Städtebauliche   

Betrachtung

Funktionsstörung 
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Somit gilt es zur Bewertung städtebaulicher und raumordnerischer Aus-
wirkungen zu analysieren, wie die vom Vorhaben betroffenen Betriebs-
stätten in die Einkaufslagen eingebunden sind und welche Funktionen 
sie dort erfüllen. 

1.2.5 Untersuchte Standorte 

Schwerpunkt der Verträglichkeits- und Auswirkungsanalyse ist die Er-
mittlung der Auswirkungen des Planvorhabens auf die Zentralen Versor-
gungsbereiche und somit schützenswerte Bereiche innerhalb des Unter-
suchungsraumes. Diese Bereiche übernehmen wichtige Versorgungs-
funktionen in städtebaulich integrierter Lage innerhalb des Untersu-
chungsraumes für die jeweiligen Gemeinden und sichern somit die Ver-
sorgung der Bevölkerung. 

Darüber hinaus sind insbesondere auch die Auswirkungen auf weitere 
schützenswerte Bereiche, welche der wohnungsnahen Versorgung der 
Bevölkerung dienen und somit eine wichtige Funktion im Einzugsgebiet 
ausüben, zu untersuchen. 

Hierbei wurden die Festlegungen des kommunalen Konzeptes der Stadt 
Billerbeck berücksichtigt. 

Neben dem Hauptzentrum der Stadt Billerbeck wurden weitere Bereiche: 

 Nahversorgungsstandort Billerbeck 

 Ortszentrum Darfeld  

einbezogen. 

Nicht weiter differenziert betrachtet werden die weiteren Standortkatego-
rien wie die nicht integrierten Standorte innerhalb des Untersuchungs-
raumes sowie die größeren Wettbewerbsstandorte außerhalb des Unter-
suchungsraumes. Deren Bestandsdaten fließen zwar in die Modellbe-
rechnung als Parameter mit ein, sie sind aber z.B. im Falle der nicht in-
tegrierten Standorte als keine „schützenswerten Standorte“ im Sinne von 
§ 11 Abs. 3 BauNVO zu bezeichnen und entziehen sich somit der städ-
tebaulichen Abwägung. 

Als Basis für die Modellberechnung sind somit folgende räumliche Zu-
ordnungen der Einzelhandelsbetriebe nach Standortkategorien festzu-
halten, aus denen sich der Planumsatz des Vorhabens generiert: 

 Zentrale Versorgungsbereiche innerhalb des Untersuchungsraumes  

 Sonstige Standorte innerhalb des Einzugsbereiches 

Schützenswerte   

Standorte

Auswirkungen auf die 

wohnungsnahe   

Versorgung

Sonstige Standorte 

Standortkategorien 
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1.2.6 Zentrale Versorgungsbereiche 

Grundsätzlich können als Zentrale Versorgungsbereiche Innenstadt- 
oder Hauptgeschäftszentren per Definition angesehen werden. Diese 
weisen in der Regel einen größeren Einzugsbereich auf, der grundsätz-
lich das gesamte Stadtgebiet und ggf. sogar darüber hinaus ein weiteres 
Umland mit einem oftmals breiten Spektrum von Waren für den kurz-, 
mittel- und langfristigen Bedarf versorgt. 

Nebenzentren oder Ortsteilzentren weisen dem gegenüber einen mittle-
ren Einzugsbereich auf – zumeist bestimmte Stadt-/Ortsteile größerer 
Städte. In ihnen ist in der Regel ein zumindest breiteres Spektrum von 
Waren für den kurz- und mittelfristigen, ggf. auch für den langfristigen 
Bedarf, anzutreffen. 

Grund- oder auch Nahversorgungszentren beziehen sich auf einen klei-
neren Einzugsbereich nur bestimmter Quartiere größerer Städte bzw. 
gesamte kleinere Orte. Sie versorgen die hier ansässige Bevölkerung mit 
vorwiegend Waren für den kurzfristigen Bedarf und ggf. auch für Teilbe-
reiche des mittelfristigen Bedarfes. 

Die Festlegung der Zentralen Versorgungsbereiche hinsichtlich ihrer 
konkreten Lage und räumlichen Abgrenzung sowie der konkret gegebe-
nen Versorgungsfunktion ist zunächst Aufgabe der Gemeinden.  

Zentrale Versorgungsbereiche können sich insbesondere aus entspre-
chenden Darstellungen und Festsetzungen in Bauleit- bzw. Raumord-
nungsplänen ergeben. Sie können sich aber auch aus sonstigen raum-
ordnerischen oder städtebaulichen Konzeptionen (z.B. 
Zentrenkonzepten) ableiten, nicht zuletzt auch aus nachvollziehbar ein-
deutigen tatsächlichen Verhältnissen.6  

 

 

 

                                                  
6 Begründung des Regierungsentwurfes zum Europarechtsanpassungsgesetz; BT-Dr 

15/2250 

Hauptgeschäftszentrum 
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Grund- und Nahversor-
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2 Planvorhaben 

In Billerbeck liegen – wie bereits angeführt – Planungen zur Erweiterung 
eines Lebensmitteldiscounters vor. 

Der Standort nimmt eine Lage innerhalb des Hauptsiedlungsbereiches 
von Billerbeck in rd. 200 - 400 m zum eigentlichen Hauptgeschäftsbe-
reich ein.  

Abb. 3: Karte Lage im Raum 

 
Quelle: Karte Landesvermessungsamt NRW, eigene Darstellung 

Das Standortumfeld ist teilweise durch gewerbliche Nutzungen geprägt.  

Abb. 4: Fotos Vorhabenstandort 

  
Quelle: eigene Fotos 

 

                    Erweiterung 
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Lage  
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Durch die räumliche Nähe des Planstandortes zum Hauptgeschäfts-
bereich der Stadt Billerbeck sowie zum ausgewiesenen Nahversor-
gungsstandort können Beeinträchtigungen vorhandener Strukturen nicht 
ausgeschlossen werden, die somit auch städtebauliche Folgen nach sich 
ziehen können. 

Eine wesentliche Messgröße ist die absatzwirtschaftliche Bedeutung 
eines Vorhabens. 

Nach einschlägiger Rechtsprechung7 ist die absatzwirtschaftliche Bewer-
tung eines Planvorhabens auf Basis einer maximalen Betrachtung (als 
„schlimmster“ Fall) anzusetzen, da Planungsrecht unabhängig von mög-
lichen Betreibern geschaffen wird und zunächst die maximal möglichen 
absatzwirtschaftlichen Auswirkungen eines Vorhabens anzunehmen 
sind.8  

Diese beruht auf den maximal zu erwartenden Rahmendaten insbeson-
dere der Flächenleistung.9 Das Erreichen dieser maximalen Leistung ist 
zwar eher unwahrscheinlich, muss aber hinsichtlich möglicher sorti-
mentsspezifischer Auswirkungen als städtebauliche Maximalvariante zu 
Grunde gelegt werden. 

Für den Betreiber ALDI Nord weist das Euro Retail Institute in seiner 
aktuellen Ausgabe „Handel aktuell“ eine Flächenleistung von 5.470 € pro 
qm Verkaufsfläche über alle Standortkategorien aus.  

Abb. 5: Absatzwirtschaftliche Leistung des Flächensaldos 

Sortiment

in qm in % in € je qm in Tsd. € in € je qm in Tsd. € 

Food 83 75% 5.470 451 5.000 413

Non Food 1 17 15% 5.470 90 5.000 83

Non Food 2 11 10% 5.470 60 5.000 55

Gesamt 110 100% 602 550

Verkaufsfläche
Flächenleistung 

maximal
Flächenleistung 
wahrscheinlich

 
Quelle: EHI Retail Institute 2009/2010, eigene Berechnungen 

Das Erweiterungsvorhaben wird demnach eine absatzwirtschaftliche 
Leistung von maximal 0,6 Mio. € generieren. 

                                                  
7 OVG Münster (07.12.2000), Az: 7A D 60/99.NE 
8 Auch wenn einzelne Betreiber z.B. aufgrund der Standortgegebenheiten diese  

maximalen Flächenleistungen nicht realisieren können. 
9 Als Maximalwerte wurden die Werte zu Grunde gelegt, welche auch im Rahmen 

neuerlicher OVG Urteile als sachgerecht eingeordnet wurden. 

Absatzwirtschaftliche 

Leistung

Maximale   

Flächenleistung

Maximal 0,6 Mio. €    

im Saldo
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Rund 90 % der Verkaufsflächen (rd. 100 qm) sind den nahversorgungs-
relevanten bzw. etwa 10 % der Verkaufsflächen den Randsortimenten 
(Non Food 2) zuzuordnen. 

Der Bereich Non Food 2 nimmt mit seiner Verkaufsfläche von etwa  
10 qm einen deutlich untergeordneten Teil der Verkaufsflächen innerhalb 
des Marktes ein. Absatzwirtschaftliche und / oder mögliche städtebaulich 
negative Auswirkungen derartiger Verkaufsflächengrößen mit unter-
schiedlichen Teilsortimenten sowie oftmals wechselnder Sortiments-
schwerpunkte sind in der gutachterlichen Praxis nicht qualifiziert nach-
zuweisen. Auf die Randsortimentsproblematik wird jedoch noch geson-
dert eingegangen. 

Etwa 90 % nah-

versorgungsrelevant

Non Food 2:    

etwa 10 qm 
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3 Untersuchungsraum 

Die Abgrenzung des zukünftigen Untersuchungsraumes des Planvorha-
bens orientiert sich an zwei wesentlichen Parametern. 

Die Entfernungen und die damit einhergehenden verkehrlichen Erreich-
barkeiten (Fahrzeiten) zwischen den Wettbewerbsstandorten bewirken, 
dass das bindungsfähige Kaufkraftpotenzial, welches durch das Vorha-
ben gebunden werden könnte, sich mit zunehmender Entfernung verrin-
gert. 

Abb. 6: Karte 5-Min-Fahrzeitisochrone 

 
Quelle: MapPoint 2010, eigene Darstellung 

Zum anderen werden Einkaufsverflechtungen zwischen den wesentli-
chen Wettbewerbsstandorten anderer bedeutsamer Lebensmittelstan-
dorte im bzw. außerhalb des hergeleiteten Einzugsgebietes ermittelt. Es 
sind dabei u.a. entsprechende Begehungen der möglichen Wettbe-
werbsstandorte durchgeführt worden. 

Für die Abgrenzung des Untersuchungsraumes sind neben den Ange-
botsstrukturen am Planstandort sowie dem Stadtgebiet dabei die we-
sentlichen Anbieter in den angrenzenden Kommunen oder Ortsteilen zu 
berücksichtigen.  

Erreichbarkeit    

(Fahrzeiten)

Verflechtungen    

wesentlicher Wettbe-

werbsstandorte
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Abb. 7: Wettbewerbsstrukturen in den Nachbargemeinden 

 
Quelle: Landesvermessungsamt NRW, eigene Darstellung 

Aus den räumlichen, verkehrlichen sowie wettbewerblichen Gegebenhei-
ten leitet sich somit der Untersuchungsraum ab. 

Aufgrund der guten Angebotsausstattungen in den benachbarten Kom-
munen erstreckt sich der Untersuchungsraum auf die Stadt Billerbeck in 
ihren kommunalen Grenzen sowie den Ortsteil Darfeld der Gemeinde 
Rosendahl-Osterwick. 

Über diesen Untersuchungsraum hinaus gibt es insbesondere aufgrund 
der örtlichen Angebotssituationen außerhalb des Untersuchungsraumes 
zwar weitere Wettbewerbsbeziehungen bzw. Einkaufsverflechtungen.  

Eine Ausweitung des Untersuchungsraumes würde allerdings die ab-
satzwirtschaftlichen Auswirkungen „verwässern“, da durch Einbeziehun-
gen weiterer Wettbewerbsstandorte sich die absatzwirtschaftlichen Um-
lenkungen gegenüber weiteren Bestandsumsätzen weiter relativieren 
würden. Anders formuliert bedeutet dies: sofern sich im engeren Unter-
suchungsraum keine Schädigungen feststellen lassen, sind diese auch 
in einem erweiterten nicht zu erwarten. 

Innerhalb des Untersuchungsraumes werden im Weiteren die möglichen 
städtebaulichen Auswirkungen der Planungen auf die wesentlichen Ein-
zelhandelsstandorte betrachtet. 

Untersuchungsraum = 

Stadtgebiet und Darfeld

Bewertung der städte-

baulichen Folgen
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4 Nachfragesituation im Untersuchungs-
raum 

Zur Ermittlung des einzelhandelsrelevanten Kaufkraftpotenziales im 
Stadt- bzw. im hergeleiteten Einzugsgebiet werden die privaten Ver-
brauchsausgaben zugrunde gelegt, die wiederum aus dem verfügbaren 
Einkommen abzüglich der Sparquote resultieren. Von den privaten Ver-
brauchsausgaben im gesamten Bundesgebiet sind für das Jahr 2010 pro 
Kopf insgesamt 5.514 € einzelhandelsrelevant.10 

Ein wesentlicher Parameter für die Modellberechnung ist darüber hinaus 
das einzelhandelsspezifische Kaufkraftniveau. 

Für das Stadtgebiet der Stadt Billerbeck wird eine einzelhandelsrelevan-
te Kaufkraftkennziffer von 101,5 % ausgewiesen. Die einzelhandelsrele-
vanten Verbrauchsausgaben liegen um somit 1,5 %-Punkte über dem 
Bundesdurchschnitt. 

Abb. 8: Vorhabenrelevantes Kaufkraftpotenzial in Billerbeck 

Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau: 101,5
Einzelhandels-

Kaufkraftpotenziale 
je Warengruppe

Einwohner: 11.575 im Bundesdurchschnitt im Gebiet im Gebiet

Warengruppe
in € zu 

Endverbraucherpreisen 
inkl. MwSt.

in € zu 
Endverbraucherpreisen 

inkl. MwSt.

in 1.000 € zu 
Endverbraucherpreisen 

inkl. MwSt.

Nahrungs- und Genußmittel 2.018 2.048 23.706

Drogerie/Parfümerie/Kosmetik/Apotheken/Optik/Sanitätsart. 232 235 2.726

Gesamt 2.250 2.284 26.432

Ausgaben je Warengruppe pro Kopf der 
Bevölkerung

 
Quelle: BBE Retail Experts, 2010 

Insgesamt beläuft sich somit das vorhabenrelevante Kaufkraftpotenzial 
der Stadt Billerbeck auf rd. 26,4 Mio. €.11  

 

                                                  
10 Unter den einzelhandelsrelevanten Ausgaben ist derjenige Ausgabenteil zu ver-

stehen, der pro Kopf der Bevölkerung dem Einzelhandel zufließt (ohne die Ausga-
benanteile, die von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen für Arzneimittel 
und Sanitätsartikel erstattet werden). Um zu diesem Wert zu gelangen, werden von 
der Gesamtkaufkraft die pro Gebiet unterschiedlichen Ausgaben für Dienstleistun-
gen, Wohnung, Reisen und Altersvorsorge abgezogen. Unberücksichtigt bleiben 
auch die Ausgaben für Kraftfahrzeuge, Brennstoffe und Reparaturen. 

11 Bei den Verbrauchsausgaben wurden lediglich die vorhabenrelevanten Anteile 
berücksichtigt. Es sind dies die Sortimente, die üblicherweise  im Kernsortiment ei-
nes Lebensmittelanbieters zu finden sind. Nicht einbezogen werden somit solche 
Ausgaben, wie sie z.B. bei Sanitätshäusern vorzufinden sind. Hieraus weichen die 
Verbrauchsausgaben in den Sortimentsgruppen von den Ansätzen des kommuna-
len Konzeptes ab. 

Grundlage   

Verbrauchsausgaben

Kaufkraftniveau 

Kaufkraftpotenzial der 

Stadt Billerbeck
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5 Ausgangssituation im Untersuchungs-
raum 

Im Rahmen der Untersuchungen fanden Standort- und Betriebsstätten-
begehungen im Untersuchungsraum statt, um zum einen die projektrele-
vanten Betriebsstätten zu erheben, zum anderen aber auch die städte-
bauliche Bedeutung und Funktion dieser Betriebsstätten innerhalb der 
schützenswerten Bereiche (Zentrale Versorgungsbereiche) zu bewerten. 

Unter Einbeziehung der aufgeführten Rahmenbedingungen können im 
Weiteren die möglichen absatzwirtschaftlichen Folgewirkungen des Vor-
habens dargestellt und bewertet werden. 

Zunächst werden jedoch die relevanten Zentralen Versorgungsbereiche 
bzw. schützenswerten Standorte in einem Standortprofil kurz städtebau-
lich beschrieben.  

Es wird dabei u.a. auf die Standorte bzw. Betriebe eingegangen, die 
aufgrund ihrer räumlichen Lage und Struktur prägenden Charakter als 
Frequenzbetrieb aufweisen. 

5.1 Siedlungsstrukturelle Rahmenbedingungen 

Die münsterländische Stadt Billerbeck weist per 31.12.2009 rd. 11.600 
Einwohner auf, wobei der mit Abstand größte Anteil der Bevölkerung in 
der Kernstadt lebt. 

Durch die Lage im Raum steht die Stadt bei Angeboten der Nahversor-
gung insbesondere im Wettbewerb mit der Kreisstadt Coesfeld. 

Zugleich sind aber auch Verflechtungen mit kleineren Umlandgemeinden 
wie z.B. Darfeld festzustellen. 

5.2 Einordnung in das Einzelhandelskonzept 

Im Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Billerbeck werden in 
einem räumlich-funktionalen Zusammenhang die Zentren und somit die 
schützenswerten Bereiche innerhalb des Stadtgebietes definiert. 

Im Rahmen der Untersuchung gilt es daher insbesondere die Auswir-
kungen auf diese Bereiche zu analysieren und zu bewerten. 

Das Hauptzentrum der Stadt Billerbeck befindet sich innerhalb des histo-
rischen Stadtkerns. 

Betriebsstätten und städ-

tebauliche Bedeutung

Absatzwirtschaftliche 

Folgewirkungen

Etwa 11.600 Einwohner 

Verflechtungen mit   

Umlandgemeinden
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Abb. 9: Zentraler Bereich Hauptzentrum 

 

Einzelhandel

Gastronomie

Dienstleistungen

Gemeinbedarf

Leerstand

ZVB Billerbeck

ZVB Ergänzung 

 
Quelle: Einzelhandelskonzept der Stadt Billerbeck 

Neben diesem schützenswerten Bereich wurde ein Nahversorgungs-
standort an der Industriestraße als schützenswerter Bereich definiert. 

Abb. 10: Nahversorgungsstandort Industriestraße 

 

 
Quelle: Einzelhandelskonzept der Stadt Billerbeck 

Nahversorgungsstandort 
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Die vorliegende Untersuchung hat somit die Verträglichkeit der Planun-
gen gegenüber den schützenswerten Bereichen zu prüfen. Diese sowie 
die sonstigen Standorte sollen nachfolgend kurz beschrieben werden. 

5.3 Hauptzentrum Billerbeck 

Das Hauptzentrum der Stadt Billerbeck zeichnet sich durch ein attrakti-
ves städtebauliches Erscheinungsbild mit zahlreichen historischen Ge-
bäuden aus. 

Wesentliche Magnetfunktion im Zentrum üben insbesondere der dort 
ansässige Supermarkt EDEKA sowie mehrere Drogeriemärkte (IHR 
PLATZ, SCHLECKER XXL) aus. 

Abb. 11: Fotos Anbieter Hauptzentrum 

  
Quelle: eigene Fotos 

Darüber hinaus sind weitere Anbieter mit vorhabenrelevanten Sortimen-
ten insbesondere im Ladenhandwerk anzutreffen. 

Das Nahversorgungsangebot im Zentrum wird im nachfolgenden Kurz-
profil beschrieben. 

Attraktiver    

Angebotsbesatz
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Abb. 12: Nahversorgungsprofil Innenstadt Billerbeck 

Lage / Magnetbetrieb:

Standortbereich: Hauptzentrum

Betriebsstätten: 17

Verkaufsfläche: 2.200

Entfernung zum Vorhabenstandort: ca. 0,5 km

Magnetbetrieb: EDEKA, IHR PLATZ, SCHLECKER  
Quelle: Karte Einzelhandelskonzept, eigenes Foto, eigene Darstellung 

5.4 Nahversorgungsstandort Industriestraße 

Im Kernstadtbereich in räumlicher Nähe zum Hauptzentrum befindet sich 
obiger Nahversorgungsstandort. 

Er weist angesichts der Ortsgröße sehr leistungsfähige Angebotsstruktu-
ren auf.  

Leistungsfähige   

Strukturen
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Abb. 13: Nahversorgungsprofil Nahversorgungsstandort 

Lage / Magnetbetrieb:

Standortbereich: Nahversorgungsstandort

Betriebsstätten: 3

Verkaufsfläche: 1.800

Entfernung zum Vorhabenstandort: ca. 0,2 km

Magnetbetrieb: LIDL, K & K  
Quelle: Karte Einzelhandelskonzept, eigenes Foto, eigene Darstellung 

5.5 Ortsteil Darfeld 

Der Ortsteil Darfeld gehört zur Nachbargemeinde Rosendahl-Osterwick. 

Aufgrund der guten verkehrlichen Anbindung an den Planstandort sind 
Verflechtungen gegeben.  

Nachbargemeinde 
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Abb. 14: Nahversorgungsprofil Darfeld 

Lage / Magnetbetrieb:

Standortbereich: Ortsteil Darfeld

Betriebsstätten: 3

Verkaufsfläche: 700

Entfernung zum Vorhabenstandort: ca. 4 km

Magnetbetrieb: K & K  
Quelle: Karte Landesvermessungsamt NRW, eigenes Foto, eigene Darstellung 

5.6 Sonstige Standorte  

Es sind dies – wie bereits angeführt – die Standorte außerhalb der defi-
nierten Bereiche. 

Hierzu zählen neben dem Planstandort selber weitere meist kleinteilige 
Angebotsstrukturen bzw. Teilsortimente innerhalb sonstiger Angebots-
schwerpunkte (z.B. Tankstellen). 
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6 Absatzwirtschaftliche Auswirkungen 

Bei den modellhaften Betrachtungen werden die absatzwirtschaftlichen 
Leistungen zu Grunde gelegt, wie sie in Abb. 5 dargelegt worden sind. 

Auf Grundlage der obigen Daten und Annahmen entsteht im Saldo eine  
absatzwirtschaftliche Leistung von zusätzlich 0,55 Mio. € bzw. 0,60 Mio. 
€ durch die Erweiterung. 

Allerdings ist bei den weiteren Untersuchungen und Bewertungen auch 
die Zentrenrelevanz der Sortimente zu berücksichtigen.  

Grundlage der absatzwirtschaftlichen Untersuchungen sind daher fol-
gende Einordnungen: 

 Die Bereiche Food und Non Food 1 sind als nahversorgungsrelevan-
te Kernsortimente zu kennzeichnen. 

 Dem gegenüber sind die Randsortimente (Non Food 2) unterschied-
lichen, teilweise auch zentrenrelevanten Sortimentsschwerpunkten 
zuzuordnen. 

6.1 Exkurs: Absatzwirtschaftliche Leistung der Randsor-
timente 

In der Abb. 5 sind die absatzwirtschaftlichen Leistungen der nahversor-
gungsrelevanten Kernsortimente quantifiziert worden. 

Zu Grunde gelegt wurden hierbei die Flächenleistungen, wie sie vom EHI 
Retail Institute ermittelt werden. Diese Angaben stellen somit eine 
durchschnittliche Flächenleistung quer durch alle angebotenen Sortimen-
te dar. 

Unter obigen Voraussetzungen wäre somit auch für die anteiligen Teil-
flächen der Randsortimente eine dem entsprechende Flächenleistung 
anzusetzen. 

Die rechnerische Gesamtleistung der Fläche wäre dabei auf maximal 
60.000 € zu beziffern. 

Bei den Randsortimenten ist zunächst die Gesamtleistung der hierfür 
genutzten Fläche zu quantifizieren, dies ist jedoch nicht nach Sorti-
mentsschwerpunkt zu differenzieren. Anders ausgedrückt bedeutet dies, 
dass aufgrund der ständig wechselnden Sortimente auch keine sorti-
mentsspezifischen Umsatzleistungen ermittelt werden können und somit 
auch keine Zuordnung in der Modellrechnung in den Auswirkungen ge-
genüber den Bestandsumsätzen vorgenommen werden kann. 

Umsatzprognose 

Maximal  0,6  Mio. €   

Umsatzleistung

Relevanz der Sortimente 

nahversorgungsrelevant 

Keine Differenzierung 

möglich
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6.2 Umlenkungswirkungen 

Bei der absatzwirtschaftlichen Einordnung sowie bei der damit einherge-
henden Darstellung der Umsatzumlenkungen des Vorhabens werden 
durch die Betrachtung von städtebaulichen Maximal- und Wahrschein-
lichkeitsszenarien die für eine sachgerechte Abwägung erforderlichen 
Spannweiten möglicher Auswirkungen aufgezeigt. 

Bei der Modellrechnung werden 10 % des prognostizierten Umsatzes 
außerhalb des Untersuchungsraumes umverteilt. Diese sogenannten 
Streuumsätze resultieren vorrangig aus zufallsbedingten Käufen oder 
aus der Rückholung heute abfließender Kaufkraft gegenüber sonstigen 
Standorten. 

Abb. 15: Umlenkungswirkungen12 

in Tsd .€ 
in % der 

Bestands-
umsätze

in Tsd .€ 
in % der 

Bestands-
umsätze

167 1,4% 153 1,3%

264 2,7% 241 2,4%

 --*  --*  --*  --*

34 1,1% 31 1,0%

54 50

542 495

* Umverteilung aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht nach- / ausweisbar

Hauptzentrum Billerbeck

Gesamt

Standort
Umverteilung 

worst-case
Umverteilung 

wahrscheinl. Fall

Streu

Nahversorgungsstandort

sonstige Lagen Billerbeck

Standort Darfeld

 
Quelle: eigene Berechnungen 

Wie dargelegt ist der 10 % Schwellenwert absatzwirtschaftlicher Umver-
teilungswirkungen allein nicht maßgebend zur Bewertung städtebauli-
cher Auswirkungen in den vom Planvorhaben betroffenen Einkaufslagen. 

Während bereits Umverteilungswirkungen unterhalb von 10 % in einigen 
Einkaufslagen städtebaulich negative Auswirkungen hervorrufen, können 
auch im Umkehrschluss oberhalb von 10 % keine negativen Auswirkun-
gen anzutreffen sein.  

Wesentliche Anhaltspunkte städtebaulicher Unverträglichkeiten können 
insbesondere sein: 

                                                  
12 Anmerkung: nicht umverteilt werden aufgrund wechselnder Sortimentsschwer-

punkte die absatzwirtschaftlichen Leistungen der Randsortimente 

Streuumsätze 

Städtebauliche   

Bewertung

Funktionsstörung 
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 Wenn das Vorhaben das Niveau und die Vielfalt der Einzelhandels-
geschäfte in den Einkaufslagen absinken lässt, weil es dort zu Leer-
ständen von Geschäften kommt – mit der Folge einer substanziellen 
Funktionsstörung der Einkaufslagen. Dies bedeutet, dass deren 
Funktionsfähigkeit so nachhaltig gestört wird, dass sie ihren Versor-
gungsauftrag generell oder hinsichtlich einzelner Branchen nicht 
mehr substanziell wahrnehmen können.13 Damit einher gehen in der 
Regel flächendeckende Geschäftsaufgaben, so dass die Versorgung 
der Bevölkerung nicht mehr gesichert ist. 

 In der betroffenen Einkaufslage befinden sich bereits zahlreiche 
Leerstände, so dass der Einkaufsbereich und damit die vorhandene 
städtebauliche Ausgangssituation in besonderem Maße empfindlich 
gegenüber Umsatzabflüssen reagiert.14 

 Die Betroffenheit von Magnetbetrieben, deren unbeeinträchtigter 
Fortbestand maßgebliche Bedeutung für die weitere Funktionsfähig-
keit der Einkaufslage hat.15 

6.3 Bewertung des Gesamtvorhabens 

Zur Prüfung möglicher Auswirkungen ist zunächst der ALDI Markt in sei-
ner derzeit ausgeübten Nutzung zu betrachten. 

Zur Einordnung möglicher Auswirkungen ist von der tatsächlichen städ-
tebaulichen Situation auszugehen, die sowohl durch den ALDI als auch 
durch alle weiteren Einzelhandelsbetriebe im Untersuchungsraum ge-
prägt wird. 

Der ALDI Markt befindet sich in einer siedlungsintegrierten Lage, wenn-
gleich sich durch das teilweise gewerblich geprägte Umfeld nicht von 
einem Zentralen Versorgungsbereich sprechen lässt.  

Durch den bestehenden ALDI Markt ist kein strukturelles Problem inner-
halb der Zentralen Versorgungsbereiche in Billerbeck zu erkennen.  

Eine Vorschädigung ist somit nicht zu erkennen. 

 

                                                  
13 BVerwG (11.10.2007), Az: 4 C 7.07 
14 ebenda 
15 ebenda 

Vorschädigungen 

Betroffene   

Magnetbetriebe

Einordnung als   

Solitärstandort

Keine Vorschädigung 
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6.4 Bewertung vorliegender Erweiterungsplanung 

Städtebauliche Auswirkungen sind dann zu konstatieren, wenn die ab-
satzwirtschaftlichen Auswirkungen in negative städtebauliche Auswir-
kungen „umschlagen“. 

Angesichts der absatzwirtschaftlichen Umverteilungseffekte ist folgendes 
festzustellen: 

 Die absatzwirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Erweiterung 
führen gegenüber dem Nahversorgungsstandort zu Umlenkungsef-
fekten von maximal 2,7 % der Bestandsumsätze für Nahversor-
gungssortimente gesamt.  

 Umsatzumlenkungen gegenüber dem Hauptzentrum der Stadt Biller-
beck finden sich in einer Größenordnung von maximal 1,3 bzw.  
1,4 % der Bestandsumsätze. 

Festzustellen ist somit, dass die Umlenkungseffekte somit deutlich unter 
den Schwellenwerten liegen. 

Umschlagen der   

Auswirkungen

Umverteilungseffekte 
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7 Städtebauliche Bewertung 

Wie dargestellt ist der 10 % Schwellenwert absatzwirtschaftlicher Umver-
teilungswirkungen allein nicht maßgebend zur Bewertung städtebauli-
cher Auswirkungen in den vom Planvorhaben betroffenen Einkaufslagen.  

Während bereits Umverteilungswirkungen unterhalb von 10 % in einigen 
Einkaufslagen städtebaulich negative Auswirkungen hervorrufen, können 
auch im Umkehrschluss oberhalb von 10 % keine negativen Auswirkun-
gen anzutreffen sein.  

Sie stellen somit lediglich ein Instrument dar, städtebaulich relevante 
negative Auswirkungen eines Vorhabens auf Einkaufslagen zu konkreti-
sieren. 

Absatzwirtschaftliche Auswirkungen ergeben sich in den Zentralen Ver-
sorgungsbereichen der Stadt Billerbeck in einer Größenordnung von  
maximal 2,7  % in den nahversorgungsrelevanten Sortimenten. 

Vom Vorhaben absatzwirtschaftlich betroffen sind durch die räumliche 
Nähe insbesondere auch die Anbieter am Nahversorgungsstandort.  

Bei den Anbietern innerhalb des Nahversorgungsstandortes handelt es 
sich um leistungsfähige Anbieter, die u.a. aus der Konstellation eines 
modernen Verbundstandorts Nutzen ziehen. Auch liegen die Umlenkun-
gen in einem Bereich, der eine mögliche Betriebsaufgabe ausschließen 
lässt. 

Städtebaulich negative Folgen sind somit auszuschließen. 

 

 

 

Städtebauliche   

Bewertung

Städtebauliche   

Einordnung

Fazit 
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8 Zusammenfassung und Empfehlung 

Die vorliegende Untersuchung dient zur Abwägung einer aktuellen Er-
weiterungsplanung. 

Die Untersuchungen konnten keine negativen städtebaulichen oder lan-
desplanerischen Auswirkungen feststellen. 

Zur planungsrechtlichen Absicherung des Vorhabens ist die Ausweisung 
einer Sonderbaufläche mit Beschränkung der Randsortimente zu emp-
fehlen. 

In diesem Zusammenhang ist eine Beschränkung der Randsortimente 
auf 10 % der Gesamtfläche (80 qm) zu empfehlen. Ebenfalls zu empfeh-
len ist  die Festlegung einer Obergrenze für die Teilsortimente innerhalb 
der Randsortimente auf maximal 40 qm pro Teilsortiment. 

 

Münster, 15.11.2010 

 

 

Dipl.-Kfm. Hans-Joachim Schrader  

 

Die Stellungnahme wurde nach bestem Wissen und Gewissen und auf der Basis der 

Informationen und Auskünfte erstellt, die zum Zeitpunkt der Untersuchung zur Verfü-

gung standen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Beratungsgesell-

schaft behält sich das Recht vor, bei evtl. aufgetretenen mathematischen Fehlern 

bzw. bei etwaig vernachlässigten Informationen, nachzubessern. Mögliche zukünftige 

extreme politische und ökonomische Ereignisse am Standort können entsprechend 

ihrer Art nicht vorhergesehen werden. 

 

Keine negativen    

Auswirkungen
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9.2 Begriffe 

 

Eine Agglomeration ist eine räumliche Ansammlung von Einzelhan-
delsgeschäften wie in einer Straße, Zone oder einem Einkaufszent-
rum, wodurch die Anziehungskraft auf die Kunden erhöht wird. Da-
raus resultieren höhere Kundenfrequenzen und somit ein Mehr an 
Umsatz für das einzelne Geschäft – der sog. Agglomerationseffekt. 

Die Gesamtfläche mehrerer kleiner Betriebe auf einer Betriebsfläche 
(räumlicher Zusammenhang) und eines bestimmten Warensortimen-
tes (funktionaler Zusammenhang) ist als Einkaufszentrum einzustu-
fen, mit der Folge, dass auch die Ansammlung mehrerer kleinerer 
Betriebe in der Regel den Regelungen des § 11 Abs. 3 BauNVO un-
terliegt. 

Das Angebotsgenre oder auch Sortimentsniveau ist die Wertigkeit 
der angebotenen Waren. Sie kennzeichnet Sortimente hinsichtlich 
ihres Qualitätsanspruches in Verbindung mit dem Preis. 

Das Baugesetzbuch ist das wichtigste Gesetz im Bauplanungsrecht. 
Es definiert die wichtigsten stadtplanerischen Instrumente, die den 
Gemeinden zur Verfügung stehen, zur städtebaulichen Entwicklung 
und Ordnung. 

Die Bauleitplanung ist das wichtigste Planungswerkzeug zur Lenkung 
und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde. Sie 
wird zweistufig in amtlichen Verfahren vollzogen, die im Baugesetz-
buch umfassend geregelt sind. Zunächst wird für die Bodennutzung 
ein Flächennutzungsplan für das gesamte Gemeindegebiet aufge-
stellt. Im Bebauungsplan wird für räumliche Teilbereiche dann u.a. 
die Art und das Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. 

Die Baunutzungsverordnung bestimmt die Art und das Maß der bau-
lichen Nutzung eines Grundstücks, die Bauweise und die 
überbaubare Grundstücksfläche. 
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Der Bestandsschutz beschreibt den Schutz eines fertig gestellten 
Gebäudes vor staatlichen Anforderungen. Es wird dabei zwischen 
aktivem und passivem Bestandsschutz unterschieden. Das bedeutet, 
dass Gebäude, welche nach den zur Bauzeit gültigen Gesetzes-
grundlagen erstellt wurden, auch dann noch genutzt und erhalten 
werden dürfen, wenn sich die Gesetzeslage später ändert (passiv). 
Bedingung für den Bestandsschutz ist, dass das Bauwerk zur Bau-
zeit dem gültigen Recht entsprochen hat und im gegenwärtigen Zu-
stand seine Funktion erfüllen kann. Werden dem Gebäude über sei-
nen derzeitigen Bestand hinaus Erweiterungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten auf gesetzlicher Grundlage eingeräumt, so ist dies als 
aktiver Bestandsschutz zu bezeichnen. 

Bei den Betriebsformen handelt es sich um Erscheinungsformen von 
Handelsbetrieben, die sich in einem oder auch mehreren Merkmalen 
gleichen oder ähnlich sehen, so dass sie dadurch jeweils von den 
anderen unterschieden werden können.  

Die wesentlichen Betriebsformen im Handel sind: Fachgeschäft, 
Fachmarkt, Discounter, Supermarkt, Verbrauchermarkt, SB-
Warenhaus, Kauf- und Warenhaus, Convenience-Store, Factory-
Outlet-Center 

Ein Convenience-Store ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer übli-
chen Verkaufsfläche unter 400 qm, das ein begrenztes Sortiment aus 
den Warenbereichen Tabakwaren, Süßwaren, Getränke, Pressearti-
kel sowie frische Snacks und Fertiggerichte anbietet. Zu den Conve-
nience-Stores gehören Kioske und Tankstellenshops. 

Ein Discounter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer üblichen Ver-
kaufsfläche von unter 1.000 qm, das ausschließlich in Selbstbedie-
nung umschlagsstarke Artikel anbietet und den Verbraucher vor al-
lem aufgrund seiner Niedrigpreispolitik anspricht. 

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft ist der Teil des verfügbaren 
Einkommens, der voraussichtlich in einem festgelegten Zeitraum (in 
der Regel ein Jahr) für Einkäufe bei Anbietern des stationären Ein-
zelhandels oder im Versand- / Onlinehandel ausgegeben wird.  

Das Kaufkraftvolumen für einen bestimmten Raum (z.B. eine Kom-
mune) und bestimmte Sortimente ergibt sich durch Multiplikation der 
prognostizierten Pro-Kopf-Ausgaben mit der Einwohnerzahl.  

Die Pro-Kopf-Ausgaben unterscheiden sich regional. Diese Unter-
schiede werden mit Kaufkraftkennziffern dargestellt, die den Bezug 
zum Bundesdurchschnitt herstellen. 

 

 

Bestandsschutz 

Betriebsformen 

Convenience-Store 

Discounter 

Einzelhandelsrele-
vante Kaufkraft 



Anhang

 

30

 

Die Elastizität der Nachfrage gibt an, wie stark sich die Nachfrage 
nach einem Gut relativ ändert, wenn sich das Einkommen eines 
Haushaltes ändert. Sie ist definiert als prozentuale Änderung der 
Nachfragemenge pro Änderung des Einkommens. 

Ein Fachgeschäft ist ein branchengebundener Einzelhandelsbetrieb 
mit tiefem Sortiment sowie Service und Beratung. 

Ein Fachmarkt ist ein Fachgeschäft einschließlich eines branchenge-
bundenen breiten und tiefen Angebotes, das überwiegend in Selbst-
bedienung, aber auch mit Beratung und Service geführt wird. Da sich 
Fachmärkte in der Regel auf eine bestimmte Branche konzentrieren, 
bezeichnen sie sich als Drogeriemarkt, Getränkemarkt, Baumarkt 
etc. 

Fachmarkstandorte befinden sich in der Regel an peripheren Stan-
dorten (z.B. in Industrie- und Gewerbegebieten) mit guter Verkehrs-
anbindung in städtebaulich nicht integrierter Lage. Dadurch unter-
scheidet sich ein Fachmarktstandort gegenüber einem integrierten 
Zentralen Versorgungsbereich oder auch Nahversorgungsstandort. 

Factory Outlet ist ein mittel- bis großflächiger Einzelhandelsbetrieb in 
einfacher Ausstattung, über den ein Hersteller im Direktvertrieb ins-
besondere Ware zweiter Wahl, Überbestände und Retouren seines 
Produktionsprogrammes oder seines Zukaufsortimentes vorrangig in 
Selbstbedienung an fabriknahen oder verkehrsorientierten Standor-
ten absetzt. 

Die Flächenleistung wird auch als Flächenproduktivität bezeichnet 
und ist der Brutto-Umsatz eines Einzelhandelsbetriebes bezogen auf 
die Verkaufsfläche oder die Geschäftsfläche.  

Als betriebswirtschaftliche Kennziffer wird die Flächenleistung aus-
gedrückt als Umsatz pro qm Verkaufsfläche oder Umsatz pro qm 
Geschäftsfläche. 

Ein Kauf- und Warenhaus ist ein großer Einzelhandelsbetrieb in zent-
raler Lage mit breitem Sortiment insbesondere in Textilien, Beklei-
dung, Haushaltswaren, verschiedener Bedarf und Lebensmittel inklu-
sive gastronomischen Angeboten. 

An einen Einzelhandelsstandort unmittelbar angrenzende Bevölke-
rung im Naheinzugsbereich. 

Nahversorgung ist die regelmäßige Grundversorgung mit Gütern des 
täglichen Bedarfes (Nahrungs- und Genussmittel, Drogerieartikel) in 
unmittelbarer fußläufiger Nähe (rund 700 m) zur Wohnung. 
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Ein SB-Warenhaus ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufs-
fläche von mindestens 5.000 qm, das ein Lebensmittelvollsortiment, 
Drogerieartikel sowie weitere mittel- und langfristige Warengruppen 
führt.  

Zu den städtebaulichen Auswirkungen eines Einzelhandelsvorha-
bens zählen u.a. Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung 
im Einzugsbereich sowie auf die Entwicklung Zentraler Versorgungs-
bereiche in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden. Aufgrund 
einer möglichen übermäßigen Kaufkraftbindung eines neuen Plan-
vorhabens kann es im Einzelfall regelmäßig zu Geschäftsaufgaben, 
Leerständen und Funktionsverlusten kommen. 

Eine städtebaulich integrierte Lage befindet sich vom Grundsatz in-
nerhalb des Allgemeinen Siedlungsbereiches oder Wohnsiedlungs-
bereiches. Kennzeichnend für eine derartige Lage ist insbesondere 
eine im unmittelbaren Umfeld befindliche Mantelbevölkerung. 

Prägend für eine Streulage ist ein wohngebietsorientierter Standort 
mit entsprechender Mantelbevölkerung im fußläufigen Naheinzugs-
bereich. 

Ein Supermarkt ist ein Lebensmittel-Vollsortimenter mit mindestens 
400 qm Verkaufsfläche, davon Frischwaren und einem Anteil von 
Non-Food-Artikeln von nicht mehr als 25 % der Verkaufsfläche. 

Die Umsatz-Kaufkraft-Relation ergibt sich aus der Gegenüberstellung 
des Einzelhandelsumsatzes mit dem einzelhandelsrelevanten Nach-
fragevolumen in einem Gebiet.  

Eine Umsatz-Kaufkraft-Relation von 100 % gibt an, dass der Ge-
samtumsatz genau dem vorhandenen Nachfragevolumen in einem 
Stadtgebiet entspricht und Kaufkraftabflüsse durch Zuflüsse von au-
ßerhalb ausgeglichen werden.  

Liegt die Umsatz-Kaufkraft-Relation über 100, so signalisiert dies per 
Saldo Kaufkraftzuflüsse; liegt sie unter 100, bedeutet dies per Saldo 
Kaufkraftabflüsse. 

Ein Verbrauchermarkt ist ein Lebensmittel-Vollsortimenter mit einer 
Verkaufsfläche von mindestens 1.500 qm, das weitgehend Lebens-
mittel sowie kurz-, mittel- und langfristige Warengruppen in Selbstbe-
dienung anbietet. 

Als Verbrauchsausgaben werden jene Ausgabebeträge bezeichnet, 
die im Durchschnitt für den Zeitraum eines Jahres von einer Person 
im Einzelhandel ausgegeben werden. 
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Die Verkaufsflächenausstattung nach Sortimenten gibt die Ausstat-
tung mit Verkaufsfläche in qm je Einwohner an.  

Die Verkaufsflächenausstattung dient in quantitativer Hinsicht im 
Vergleich zu ähnlich gelagerten Standorten dem Erkennen einer Un-
ter- oder Überversorgung am Standort. 

Städtebauliche Auswirkungen von großflächigen Einzelhandelspro-
jekten sind in der Regel anzunehmen, wenn die Geschoßfläche des 
Betriebs 1.200 qm überschreitet.  

Diese Vermutungsregel geht davon aus, dass die Verkaufsfläche 
erfahrungsgemäß etwa 2/3 der Geschoßfläche beträgt und eine Ver-
kaufsfläche oberhalb von 800 qm diese Auswirkungen haben kann.  

Allerdings können auch aufgrund örtlicher Gegebenheiten städtebau-
liche Auswirkungen unterhalb von 800 qm Verkaufsfläche auftreten. 

Eine Verträglichkeitsanalyse prüft die landesplanerischen und städte-
baulichen Auswirkungen eines in der Regel großflächigen Ansied-
lungs- oder Erweiterungsvorhabens.  

Im Rahmen einer Modellberechnung werden die absatzwirtschaftli-
chen Auswirkungen (Umverteilungswirkungen gegenüber dem Be-
stand) ermittelt. Eine abschließende Gesamtbetrachtung untersucht 
letztendlich die städtebaulichen und landesplanerischen Auswirkun-
gen. 

Unter einer Warengruppe versteht man im Handel die Zusammen-
fassung einzelner Artikel anhand eines gemeinsamen Merkmals zu 
einer Gruppe. Die Warengruppen können auch weiter in Unterwa-
rengruppen bzw. Artikelgruppen (z.B. alkoholische und alkoholfreie 
Getränke) differenziert werden oder aber auch in übergeordneten 
Warenarten zusammengefasst werden (z.B. Food und Non-Food). 

Die Versorgungsbereiche einer Stadt oder Gemeinde umfassen die 
Zentralen Einkaufsbereiche im Stadtzentrum oder den Neben- und 
Grundversorgungszentren in den Stadtteilen oder das Ortszentrum 
einer Gemeinde.  

Sie werden häufig bestimmt durch einen durchgängigen Geschäfts-
besatz, 

einem Mix unterschiedlicher Nutzungen, einer höheren fußläufigen 
Frequenz sowie einer Ansammlung unterschiedlicher Einzelhandels-
betriebe in städtebaulich gewachsenen Strukturen. 
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Im Gegensatz zur Umsatz-Kaufkraft-Relation ergibt sich die Zentrali-
tät eines bestimmten Gebietes (i.d.R. einer Kommune) aus der Ge-
genüberstellung von Umsatz- und Kaufkraftkennziffer.  

Die Umsatzkennziffer drückt aus, inwieweit der Pro-Kopf-Umsatz im 
stationären Einzelhandel inkl. Ladenhandwerk im betrachteten Ge-
biet vom Bundesdurchschnitt abweicht; die Kaufkraftkennziffer ent-
sprechend, inwieweit dies für die Pro-Kopf-Ausgaben der Bevölke-
rung in diesem Gebiet der Fall ist.  

Der Bundesdurchschnitt für Pro-Kopf-Kaufkraft ist höher als der ent-
sprechende Umsatzwert, in dem insbesondere nicht der in den Ver-
sand- / Onlinehandel fließende Teil eingerechnet wird.  

Wegen der dadurch unterschiedlichen Bezugsgrößen beider Kennzif-
fern unterscheiden sich Umsatz-Kaufkraft-Relation und Zentralität, 
was häufig zu Irritationen führt.  

So kann die Zentralität bei rd. 100 % oder sogar geringfügig höher 
liegen, obwohl der Umsatz (im stationären Einzelhandel incl. Laden-
handwerk) niedriger ist als die vorhandene einzelhandelsrelevante 
Kaufkraft (incl. Versand- / Onlinehandel). 
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